
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.334/4-4/92 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

in Wie n 

Betr. : 

1010 Wien, den 8.Mai 1992 
Stubenring 1 
Telefon (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
DVR: 0017001 
P.S.K.Kto.Nr.05070.004 
Auskunft 
Kreißl 
Kl appe 6532 Durchwahl 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich 

25 Exemplare seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Mühlenstruk

turverbesserungsgesetzes zur gefälligen Kenntnis zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 

Bau e r 

/ 
.,. .. ...... ..... .,. . 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.334/4-4/92 

An das 
Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten 

im Hau s e 

1010 Wien, den 8.Mai 1992 
Stubenring 1 
Telefon (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
DVR: 0017001 
P.S.K.Kto.Nr.05070.004 
Auskunft 
Kreißl 
Klappe 6532 Durchwahl 

Betr.: Entwurf eines Mühlenstruktur
verbesserungsgesetzesi 
Begutachtungsverfahren. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf 

das Schreiben vom 14. April 1992, Zl. 33.530/5-111/11/92, zum 

Entwurf eines Mühlenstrukturverbesserungsgesetzes wie folgt 

Stellung: 

Allgemeines: 

Die im Entwurf getroffenen Regelungen über die Stillegung von 

Mühlen können nicht die im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) 

vorgesehenen Mitwirkungsrechte der Belegschaftsvertretung bei 

Betriebsänderungen beeinflussen. 

Zu §§ 2a bis 2c: 

In einem neuen Gesetz sollten die Paragraphen durchnumeriert 

werden. 

Zu § 2e: 

§ 2e bezieht sich auf einen zwischen dem Verband der Mühlenin

dustrie bzw. der Bundesinnung der Müller und dem Österreichischen 

Gewerkschaftsbund - Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelar

beiter sowie Gewerkschaft der Privatangestellten am 2. Juli 1984 

abgeschlossenen Kollektivvertrag im Sinne des Arbeitsverfassungs

gesetzes. 
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Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

bestehen gegen § 2e des Entwurfes und den genannten Kollektivver

trag erhebliche Bedenken: 

Angelegenheiten, die durch Kollektivvertrag geregelt werden 

können, sind in § 2 Abs. 2 Arbeitsverfassungsgesetz taxativ 

aufgezählt. Unter die Z 1 bis 6 ist eine Regelung über die Beauf

sichtigung der Erzeugung von Mahlprodukten nicht subsumierbar. 

Obwohl dies nirgends geregelt wird, soll sich diese Aufsicht 

offensichtlich auf die Einhaltung derbescheidmäßig festgesetzten 

monatlichen Vermahlungsmengen beziehen. Die Einhaltung der Ver

mahlungsmenge ist jedoch keine Angelegenheit der Rechtsbeziehun

gen zwischen den KV-Parteien oder zwischen den Mühleninhabern und 

ihren Arbeitnehmern. 

Durch Kollektivvertrag könnten in diesem Zusammenhang die Ar

beitsbedingungen der hiefür beschäftigten Arbeitnehmer geregelt 

werden (wie inPkt. 5 des KV). 

Eine Rechtsgrundlage für die anderen Bestimmungen (insb. Pkt. 4) 

dieses Kollektivvertrages kann auch nicht im Zusammenhang mit § 2 

Abs. 2 Z 7 Arbeitsverfassungsgesetz gewonnen werden. Demnach 

können zwar durch Kollektivvertrag sonstige Angelegenheiten 

geregelt werden, deren Regelung dem Kollektivvertrag durch Gesetz 

übertragen wird. Doch kommen auch hiefür nach herrschender Auf

fassung nur solche Angelegenheiten in Betracht, die dem Bereich 

der Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

zuzurechnen sind. 

Doch selbst unter der Annahme, daß der Gesetzgeber die KV-Par

teien zur Regelung einer solchen Angelegenheit ermächtigen 

könnte, wäre § 2e des Entwurfes hiezu nicht geeignet. § 2e ent

hält weder eine ausdrückliche Ermächtigung noch irgendeine Vor

gabe hinsichtlich des Inhalts dieser KV-Regelung. So kann z.B. 

nur vermutet werden, daß sich die genannte Aufsicht auf die 

Einhaltung der bescheidmäßig festgesetzten Vermahlungsmenge 
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bezieht. Gerade bei einer Vorschrift mit Strafsanktion ist jedoch 

die Einhaltung des Legalitätsprinzips gemäß Art. 18 Abs. 1 B-VG 

besonders streng zu beachten. 

Die Regelung gemäß Pkt. 4 des gegenständlichen Kollektivvertrages 

kann daher nicht Inhalt eines Kollektivvertrages im Sinne des 

Arbeitsverfassungsgesetzes sein. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

wäre es notwendig, die Aufsichtspflicht unmittelbar im Mühlen

strukturverbesserungsgesetz zu regeln, wobei insbesondere auch 

der Gegenstand der Aufsicht ausreichend determiniert werden 

müßte. 

Zu § 4 Abs. 2: 

Die Bezeichnung "legitimierte Angestellte" sollte in "legiti

mierte Vertreter" des Mühlenwirtschaftszentrums Austria (MWZA) 

geändert werden, da diese die ihnen übertragenen Aufgaben gemäß 

§ 4 Abs. 2 des Entwurfes primär als Vertreter des MWZA, abgehoben 

von den arbeitsvertraglichen Beziehungen zwischen ihnen und dem 

MWZA, zu vollziehen haben. 

Zu § 5 Abs. 2 5. Satz: 

Im Einzelfall wird es nicht immer leicht zu beurteilen sein, ob 

eine Maßnahme letztendlich tatsächlich einer Strukturverbesserung 

dient. Völlig unklar bleibt jedoch der Begriff "notwendige Ver

besserung". Gesetzestext und Erläuterung lassen die Überlegung 

zu, daß jegliche Stillegung als strukturverbessernd aufgefaßt 

wird. Die Einschränkung der Zuschüsse auf Maßnahmen zur "notwen

digen" Strukturverbesserung ist entweder überflüssig oder bedarf 

einer Definition der Notwendigkeit. 

Zu § 5 Abs. 5: 

Gemäß Z 59 der Legistischen Richtlinien 1990 darf die "sinnge

mäße" Anwendung einer anderen Bestimmung nicht angeordnet werden. 
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Zu § 5a Abs. 3: 

Diese Bestimmung tritt neben § 109 Abs. 1 des Arbeitsverfassungs

gesetzes, wonach insbesonders bei der Stillegung eines Betriebes 

mit mindestens 20 Arbeitnehmern Maßnahmen zur Verhinderung, 

Beseitigung oder Milderung nachteiliger Folgen für die Arbeitneh

mer durch erzwingbare Betriebsvereinbarung geregelt werden kön

nen. 

Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von einer 

geplanten Betriebsstillegung ehestmöglich, d.h. so rechtzeitig zu 

informieren,daß eine Beratung über deren Gestaltung noch durch

geführt werden kann. 

Der Betriebsrat der stillzulegenden Mühle sollte auch an der 

Entscheidung gemäß § 5a Abs. 3 des Entwurfes mitwirken können. 

Daher sollte der Entwurf vorsehen, daß der Betriebsrat von einem 

Vertragsabschluß gemäß § 5 Abs. 2 vierter Satz in Kenntnis zu 

setzen ist. Außerdem sollte in § 5a vorgesehen werden, daß über 

die Gewährung und das Ausmaß von Zuwendungen an die Arbeitnehmer 

einer stillzulegenden Mühle mit dem Betriebsrat dieser Mühle zu 

beraten ist. 

Zu § 7 Abs. 1: 

Laut BGBl.Nr. 626/91 lautet die Bezeichnung des bisherigen öster

reichischen Arbeiterkammertages nunmehr "Bundeskammer für Arbei

ter und Angestellte" bzw. - als Kurztitel - "Bundesarbeits

kammer". 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Exemplare dieser Stel

lungnahme übermittelt. 

Für den Bundesminister: 

Bau e r 

, 
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Arbeitsgerichtes und Einiß!i~dsam!cs Wien ~~t • ., '. J~ .. ~J'I( _I_tl _,,~~1~~jg 
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,. 
Poslaufgabe am_. __ ......... _ .. _ .... _ 

finge\. im 1 O. 0 KT. 1984 -.Uhr .... Nin. 

-- lich, mit $eltb. ~ Atie:t I V VER T RAG 

-HaJbWuiften, N G ß abgeschlossen zW1schen dec Fachverband der ahrungs- und enu-
mittelindustrie Österreichs, 

VERBAND DER MUHLENINDUSTRIE, 
1030 ~lien, Zaunergasse 1 - 3, sowie ;der 

BUNDESINNUNG DER HULLER , 
1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 14, 

einerseits upd dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk
schaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter, 1080 Wien, Albert
gasse 35, sowie der Gewerksch~ft.der PrivatanGestellten,. 
Sektion Industrie und Gewerbe, 1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2, 
anderersei ts. 

Der Kollektivvertrag gilt: 

.. ( .) Räu.mlicA: 

2.) Fachlich: 

3.) Persönlich: 

4.) Sachlich: 

Für das gesamte Bundesgebiet~ 

'Fur;alle Mühlen im' Sinne· des 'Mühlengesetzes 1981 ~ 
EGBL Nr •. 206/1981 i. d.: F. BGBl. Nr. 260/1984. 

Für alle in den' MUhlenbetrieben beschäftigten 
Arbeitnehmer. 

Aufsichtspflicht bei der Erzeugung von Hahl:'" 
produkten in J·fühlenlaut §.2 c des Mühlen
.gesetzes 1981,' BGBL Nr. 206/198, i. d. :r. 
EGBl. Nr. 260/1984. 

c.) <Jed.er Inhc.:'er ei!1er !~ühle ffil.t: einer mindestens 24 000 ct 
betragenden Jahressunme der bescheidmäßig festgesetzten 
80natlichc:: VerrnahlungsQengen muß die Erzeugu!!g von Hc.hl- . 
produkte:: durch mindesteris eirien Arbeitnehmer bcaufsich~ig~n 
12.ssen, der eie erforderliche fachliche BefE:higung für cicse 
"·u:c.~c""'':'c.::;:'''''''''-'' ·o(:c.; ........ (~·u.:-sl.·chtsp"'rc.o,..,) C:o··-~"- Q';ec: ",h..,.-. ':'~.i.. ."v~.1."''-'-'-'-'->"5 ': .. _1.'-1. ..... .:. • '-' '-' ••• ~ wc..:." _ ~ '-' ... ll;; 

3~eiLträc~tig~~g der A~fsic~tsfüp~ung cöglic~ ist, darf eie 
A~fsichtspersCL 70rütergehend auch im Gctreidclc.ger (Silo), 
i:-. ce:- !~:i::le~e inig:.::-.; oder il:1 Hehllager tät iG sc i::. !.ki 
Verhi!!ccr'.i.:1g cer A~fsicht sperson weGen Erankhci t, Urla'-'-cs 
oder Die~stfreistellung aus anderen wichtigen Grü!!den, 
dürfen Hahlprodukte nur dann.erzeugt werden, we!!n die Aufsicht 
über diese Erzeugung c:.uf andere \'leisc sichergestellt lS\:. 

Fällt die Aufsichtsperson durch Tod, Entlassung oder deshalb 
aus, ~eil sie selber gekündigt hat, so muß innerr~lb eines 
Honates eine neue Aufsic::tsperson bestellt ,.;erden; währe::d 
der Zeit des Fe~lcns einer Aufsichtsperson dürfen }b.hlprodukte 
::ur cann erzeugt werde!!, wenn die Aufsicht UOer diese 
:2rzeuguns <~uf a~dere "'eise Gicherccstcllt ist. 

/j/./~:( . 
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b) Der Inhaber einer unter Abs. a) fallenden Mühle hat in Falle 
der Erzeugung von Mahlprodukten ohne Aufsichtsperson 
Aufzeichnungen daruoer. zu -fühl:Oll, . - -. -' -- --

_ welche Getreidomenge bei dieser Erzeugung tatsä~hlich 
vertJ~hlen wird,-· . - .'-

_ warum diese ~zeugung ohne Aufsichtspers~n erfolgt und - -
. -_." ~ 

_ auf -welchc·We~~9 die Aufsicht über ~iese ~zeugung 
sichergestellt. i6t~ 

Diese Aufzeichnungen sind cinde_stens ein Jahr lung aufzu
bewahren und den legitioierten Angestellten ues Mühlen
fonds auf deren Verlangen vorzulegen. 

c) Die Kollektivvertr~gsparteien gehen davon aus, daß der MUhlen- .. 
fonds geoäß-derio_Ent~f -vorliegenden Besticouug des Mühlen
gesetzes (§ 2 c) deo Inh~ber einer unter Abs. a) fallenden 
Mühle-, der-Mahlproq.l:lkte ohn_e Be~ufsichtigung getJäß Abs. a-)"
erze_ugt -hat, die Zn.hlung von S 245,-- je 100 kg der bei 
dieser Erzeugung t~tsächlich eurchgeführten Verc~hlung 
vorzuschreiben.~t. 

Die Aufsichtspersonen ic Sinne dieses Kollektivvertrages 
cüssencindcstens -in de~ derzeit gültiger: Lohngruppen 
1 oder 2- der tohnt~fel der Mühlenindustrie bzw. des Mühlen
gewerbes oder in GeI' V<!rwendungsgruppe H II OGer in der 
Verwendungsgruppe IV der Gehaltsordnung der Hühlenindustrie 
duuernc. eingestuft sein. 

Dieser Kollekti vvertr~g tritt aO _1. Juli 1-984 in Krn.ft. 

~1en, ~D 2. Juli 1984 

-1 

.. 

, 

c 
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